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WUK Tauschsysteme

Produktname Material BC Ø Lieferbereich Einheit Produktinfo

For You OXYGEN Silicone 
Hydrogel  
Comfilcon A
48 % Wasser, 
nicht ionisch 
DK/t 160 (-3,0)

8,60 14,00 -12,00 bis +8,00 
ab +/- 6,00 in 0,50 

Abst.

6er Box •  Zulassung für 30 Tage/29 Nächte 
Dauertragen 

•  durch Aquaform TM Technologie,  
höherer Wassergehalt als Ver-
gleichsprodukte und geringer 
Modulus, dadurch besserer 
Tragekomfort  

•  keine Beschichtung auf der Kon-
taktlinse, daher ist eine natürliche 
Benetzung gewährleistet und 
Ablagerungen werden minimiert

•  Reduktion der sphärischen Aber- 
ration durch asphärische Vorder-
fläche und Mono Curve Rückfläche 

•  hellblauer Handlingstint

For You OXYGEN TORIC Silicone
Hydrogel 
Comfilcon A
48 % Wasser, 
nicht ionisch
DK/t 160 (-3,0)

8,70 14,50 -10,00 bis +8,00
ab +/- 6,00 in 0,50 

Abst.
Zyl. 0,75/1,25/1,75/2,25  

Achsen in 10 Grad 
Abst.

3er Box •  gleichmäßig horizontale Dicken-
verteilung und breites gleich- 
mäßiges Prismenballastband sorgt 
für mehr Stabilität und konstantes 
Trageverhalten 

•  abgeflachter Rand für besseren 
Komfort

•  hellblauer Handlingstint  
•  Stabilisierungsmarkierung bei 

270°/6 Uhr

For You OXYGEN MULTI Silicone  
Hydrogel  
56 % Wasser, 
Somofilcon A
DK/t 86
 

8,70 14,20 -8,00 bis +6,00
ab -6,00 in 0,50  

Abst. 
Addition: LOW bis +2,25

HIGH +2,50 bis +3,00

6er Box •  durch AquaGen™ Technologie 
kontinuierliche Benetzung der 
Kontaktlinsen

• UV-Filter
•  fließender Übergang zwischen 

Fern- und Nahbereich
• Simultansehen 
•  Anpassempfehlung: LOW bei 

beginnender und fortgeschrittener 
Presbyopie; HIGH bei abgeschlos-
sener Presbyopie

Monatstauschlinsen Silicone-Hydrogel

Abbildung 1: Linsenaufbau
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Tageslinsen Hydrogel

WUK Tauschsysteme

Monatstauschlinsen Hydrogel

Produktname Material BC Ø Lieferbereich Einheit Produktinfo

For You ADVANCE Ocufilcon D
55 % Wasser

8,60 / 8,90
im Minusbereich 

8,80 
im Plusbereich

14,20 -10,00 bis +8,00
ab +5,00 und -6,00

in 0,50 Abst.

6er Box •  Neutralisation der sphärischen 
Aberration von KL und Auge,  
daher besserer Visus

•  UV- Schutz

For You ADVANCE 
TORIC

Ocufilcon D 
55 % Wasser

8,70 14,50 -9,00 bis +6,00 
ab +5,00 und -6,00 

in 0,5 Abst. 
Zyl. 0,75/1,25/1,75/2,25 

in 10 Grad Abst.

6er Box •  durch Prismenballastband und 
einheitliche horizontale Ballast- 
dicke wird eine sehr gute Stabili-
sierung erreicht

•  UV- Schutz 
•  Stabilisierungsmarkierung bei 

270°/6 Uhr 

Produktname Material BC Ø Lieferbereich Einheit Produktinfo

For You ONE DAY Ocufilcon D
55 % Wasser

8,60
im Minusbereich 

8,80 
im Plusbereich

14,20 -10,00 bis +6,00 
ab +5,00/-6,00 

in 0,50 Abst.

30er Box • gute Spontanverträglichkeit
•  für sporadisches Tragen z. B. beim 

Sport
• UV-Schutz



5

Hochwertige Formstabile Linsen

WUK Formstabile Linsen

Occlusionslinsen

Produktname Material BC Ø Lieferbereich Einheit Produktinfo

Highflow Tric Boston ES (DK 18)  
Boston XO2 (DK 141)  
HDS (DK 58)

7,00 bis 9,00
in 0,05 mm 

Abst.

8,50 bis 
11,00  

in 1/10 
Abst.

+/-25,00 
in 0,25 Abst.

Gläschen • dreikurviges Rückflächendesign
•  für Augen mit geringer (bis εxƐ <0,30), 

Konturanpassung
•  Anpassempfehlung: flachster HH-

Radius = Linsenradius

HighFlow  
04/05/06/07

Boston ES (DK 18)  
Boston XO2 (DK 141)  
HDS (DK 58)

7,00 bis 9,00
in 0,05 mm 

Abst.

8,50 bis 
11,00 

in 1/10 
Abst.

+/-25,00 
in 0,25 Abst.

Gläschen • asphär. Rückfläche mit verschiedenen  
 Exzentrizitäten
• ab einer Hornhaut εx von 0,3
• zentraler sphär. Bereich 
 Abflachung erreicht bei 30 Grad  
 den Nennwert
• Anpassempfehlung: parallel zum 
 flachsten Radius

Produktname Material BC Ø Lieferbereich Einheit Produktinfo

Occlusionslinse Contaflex 
77 % Wasser

auf 
Wunsch

auf 
Wunsch

Schwarzer Occlusi-
onsdurchmesser frei 
wählbar (Empfehlung 

ab 10,00 mm)
weiße Opakschicht auf 

der Rückseite

Gläschen • lichtundurchlässige Contactlinse  
 zur Behandlung von Amblyopie und  
 Doppelbildern

Linsen können in den Farben:  
hellblau, blau, grün, grau, braun 
und farblos beim ES Standard-
material gewählt werden. Bei 
anderen Materialien Farbmög-
lichkeiten auf Anfrage.
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Zusatzinformationen/ Zu beachten:
Standardmäßig sind Iris- und Occlusionslinsen mit einer 
weißen Opakschicht versehen. Auf Wunsch und gegen 
Aufpreis gibt es diese auch in schwarz.  
Eine Erneuerung der Opakschicht ist jeder Zeit möglich.

Produktname Material BC Ø Lieferbereich Einheit Produktinfo

Irislinse
Anpasslinse

Contaflex  
77 % Wasser

auf 
Wunsch

auf 
Wunsch

auf  
Wunsch

Gläschen •  zur Beurteilung von Sitz- und  
Trageverhalten

•  nur mit weißer Opaqueschicht versehen
•  Handling kann geübt werden
•  Lieferzeit ca 2 – 3 Wochen

Irislinse
klare Pupille

Contaflex  
77 % Wasser

auf 
Wunsch

auf 
Wunsch

auf  
Wunsch

Gläschen • kein Sandwichverfahren 
• Reinigung ist mit Peroxid durchzuführen
•  wird nach Musterlinse, oder nach Foto des 

gesunden Auges handbemalt
•  Lieferzeit ca. 4 – 6 Wochen
• keine Gutschrift möglich

Irislinse
schwarze Pupille

Contaflex  
77 % Wasser

auf 
Wunsch

auf 
Wunsch

auf  
Wunsch

Gläschen •  Kein Sandwichverfahren
• Reinigung ist mit Peroxid durchzuführen
•  wird nach Musterlinse, oder nach Foto des 

gesunden Auges handbemalt
• Lieferzeit ca. 4-6 Wochen  
• keine Gutschrift möglich

Standard Irislinsen

WUK Irislinsen

Handgemalte Irislinsen

Produktname Material BC Ø Lieferbereich Einheit Produktinfo

SCL-Irislinse
Standard

Contaflex  
77 % Wasser

8,80 14,50 +8,00 bis -8,00 dpt 
Iris Ø 12,50 mm

Pupille Ø 4,50 mm klar 
oder schwarz

Gläschen • Standardversorgung 
•  in 7 verschiedenen Ausführungen/ 

Farben erhältlich  (light grey, dark 
grey, light brown, medium brown, 
dark brown, blue, hazel)

•  Farbtafel können zur Ansicht  
bestellt werden
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Das Auftragsformular finden Sie  
auf unserer Website zum Download!

Irislinsen

Produktname Einheit Produktinfo

TEAR STRIPS 100 St. 
einzeln verpackt

• Teststreifen zur Messung der Menge der Tränenflüssigkeit  
• weiße Streifen mit Millimeterskalierung

FLUO STRIPS 100 St.
einzeln verpackt

• Fluorescein zur Einfärbung
• zur Sitzbeurteilung von formstabilen Contactlinsen

Zubehör

Iriscontactlinsen finden ein breites Anwendungsspektrum. 

Sie werden unteranderem bei Aniridie, Iriskolobomen, Ver-

narbungen, trüber Hornhaut, Strabismus und Doppelbildern 

eingesetzt.

Herstellung

Auf die weiche Trägerlinse wird in einem speziellen Verfahren 

eine weiße Opakschicht auf die Rückseite aufgebracht, wel-

che die Linse lichtundurchlässig macht.

Anschließend trägt der Künstler die Farben auf die Linse auf. 

Dies geschieht in mehreren Schritten, da die Farbe immer 

wieder einwirken und sich mit der Linsenmatrix verbinden 

muss. Die Iris wird anhand eines Musters (Musterlinse, Ciba-

Farbfächer, Nisselknopf oder Foto) gemalt. 

Hinweise zur Anpassung

Bestimmen Sie für die Anpasslinse die Hornhautradien, den 

Hornhautdurchmesser, die gewünschte Dioptr. der Linse und 

die Pupillengröße. Die Anpasslinse wird individuell gefertigt 

und enthält bereits die Opakschicht, sodass die Zentrierung/

Stabilisierung beobachtet werden kann. Eine schwarze Pupille  

wird bei den Anpasslinsen nicht aufgebracht. Für die Bestellung  

können Sie gerne das Formular auf unserer Website benutzen.

Hinweise für die Anpassung von dezentrischen Irislinsen

Die Anpasslinse enthält eine Markierung in der Mitte und bei 

12 Uhr, sodass die Verdrehung und Dezentrierung der Pupille 

bestimmt werden kann. Hierbei sollte die Anpasslinse min-

destens einen Gesamtdurchmesser von 16 mm haben.  

Hinweise zur Abgabe der endgültigen Linse

Eine Kontrolle der Irislinse auf dem Auge ist unumgänglich, 

da eventuelle Farbunterschiede direkt erkannt werden. Bitte 

per Foto dokumentieren! Eine Nachbearbeitung der Farbe ist 

möglich, wenn sie als Reklamation anerkannt wird.

Trotz aller sorgfältigen Bearbeitung und der hohen Qualität  

des Produktes ist eine 100%ige Reproduzierbarkeit des  

gesunden Auges nicht möglich. Da es sich um ein individu-

elles und handgefertigtes Produkt handelt, ist ein Umtausch 

oder eine Gutschrift nicht möglich.

Bitte informieren Sie Ihren Kunden/Patienten darüber, dass 

handgemalte Irislinsen ausschließlich mit einem Peroxidsys-

tem gepflegt werden dürfen. Für die Nachbenetzung dürfen 

nur Tropfen OHNE Konservierungsmittel verwendet werden, 

da Konservierungsmittel die Opakschicht aus der Linse her-

auslösen können.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Allgemeines
1.   Mit der Erteilung eines Auftrages erkennt der Kunde unsere Lieferungs- und Zah-

lungsbedingungen an.
2.  Abweichungen von unseren Verkaufsbedingungen, insbesondere anderslautende 

Bedingungen des Käufers, gelten nur, wenn sie von uns schriftlich und ausdrücklich 
bestätigt werden.

3.  Änderungen und Ergänzungen abgegebener Auftragsbestätigungen dieser Bindun-
gen oder geschlossener Verträge sind nur rechtswirksam, wenn sie durch uns schrift-
lich bestätigt werden.

II. Unterlagen
  Von allen Unterlagen, die wir unseren Angeboten beifügen, behalten wir uns das 

Urheberrecht vor, diese dürfen weder Konkurrenzfirmen noch Dritten zur Verfügung 
gestellt werden.

III. Bestellungen
1.  Unsere Angebote sind freibleibend.
2.  Der Vertrag kommt erst durch schriftliche und ausdrückliche Auftragsbestätigung 

oder durch Übersendung der Ware und der Rechnung zustande.

IV. Preise
1.  Es werden die jeweils am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnet (letztgültige 

Preisliste).
2.  Alle von uns angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gültigen ge-

setzlichen Mehrwertsteuer und der Versandspesen.

V. Lieferung und Versand
1.  Wir sind bemüht, die uns erteilten Aufträge umgehend auszuführen. Die Nutzung un-

seres Logos, die Nennung unserer Trademarken im Vergleich zu anderen Produkten 
zum Zwecke der Werbung und des Verkaufs ist ohne unsere schriftliche Zustimmung 
untersagt. Dies gilt insbesondere für Marktteilnehmer die nicht von uns beliefert wer-
den.

2.  Vereinbarte Lieferfristen beginnen erst dann, wenn alle Unterlagen, die zur Erledigung 
des Auftrages vom Besteller beizubringen sind, bei uns vorliegen.

3.  Teillieferungen sind zulässig.
4.  Die Lieferung unserer Ware erfolgt auf Gefahr des Käufers.
5.  Porto und Verpackungen werden dem Auftraggeber anteilsmäßig in Rechnung ge-

stellt: Bei Eil-, Express- oder Luftpostsendungen wird der Mehrbetrag in Rechnung 
gestellt. Entstehen anderweitige Versandkosten, so bleibt deren Berechnung vorbe-
halten. Der Abschluss von Transportversicherungen bleibt dem Käufer überlassen.

6.  Von der Verpflichtung zur ganzen oder teilweisen Lieferung sind wir befreit, wenn aus 
betrieblichen oder außerbetrieblichen Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, die 
Lieferung unmöglich wird. Solche Gründe berechtigen uns, ganz oder teilweise von 
dem Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Käufer ein Recht auf Schadensersatz hat.

7.  Beruht der Verzug oder die Unmöglichkeit auf Umständen, die von uns zu vertreten 
sind, so steht dem Besteller das gesetzliche Rücktrittsrecht zu, sofern dessen Voraus-
setzungen vorliegen.

  Schadensersatzansprüche wegen Verzuges oder Unmöglichkeit sind ausgeschlossen.
  Die Anmeldung eines Konkurses oder Vergleichsverfahrens, die Abgabe der eides-

stattlichen Versicherung über ein Vermögensverzeichnis, eintretende Zahlungs-
schwierigkeiten, das Bekanntwerden einer wesentlichen Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Bestellers, oder ein Wechsel in der Inhaberschaft des 
Unternehmens des Bestellers berechtigen uns, die Lieferungen sofort einzustellen 
und die Erfüllung laufender Verträge zu verweigern.

8.  Rezeptlinsen können, wenn sie unbeschädigt im Originalbehälter sowie mit dem 
komplett ausgefüllten Retourenschein bzw. Lieferschein oder Rechnungskopie  
innerhalb von 6 Wochen gebührenfrei an uns zurückgeschickt werden, gegen  
eine anteilige Kostenpauschale umgetauscht oder gutgeschrieben werden. 
Nachbestellungen mit veränderten Werten werden wie Erstaufträge ausgeführt.  
Im übrigen sind solche Contactlinsen von Umtausch und Gutschrift ausgeschlos-
sen, die nachträglich vom Kunden nachbearbeitet wurden oder verschmutzt, 
defekt oder ohne Anpasslinsen bestellt worden sind. Anpasssatzlinsen, Lager- 
linsen, Austauschsysteme, Farblinsen aller Art oder Linsen die zum Sonder-
preis gekauft wurden, sind von Umtausch und Gutschrift ausgeschlossen. 
Das gleiche gilt für Sonderanfertigungen.

VI. Zahlung
1.  Warenbegleitende Rechnungen sind netto und innerhalb von 10 Tagen zahlbar. 
  Monatsrechnungen ohne Bankeinzug sind ohne Abzug innerhalb 10 Tagen fällig.
 Aus verwaltungstechnischen Gründen bitten wir um Bankeinzug.
2.  Alle bargeldlosen Zahlungen gelten erst mit Gutschrift auf unser Konto als erfolgt.
3.  Kürzungen für Porto-, Überweisungs- oder anderen Gebühren werden nicht anerkannt.
4.  Befindet sich der Käufer mit der Zahlung einer bereits erfolgten Lieferung in Verzug, 

finden § VI, Zi. 1 keine Anwendung und es werden entsprechende Verzugszinsen und 
Mahngebühren in Anrechnung gebracht.

 Die aus dieser Lieferung entstandene Forderung ist sofort zahlbar.
  Wir behalten uns vor, erforderlichenfalls gegen Nachnahme oder Vorkasse zu liefern.

5.  Die Aufrechnung mit anderen als unbestrittenen und rechtskräftig festgestellten For-
derungen bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

6.  Die Ausübung eines Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungsrechts gegen- 
über unseren Forderungen ist ausgeschlossen.

7.  Offene Posten bedingen nach 30 Tagen einen Zuschlag von 7 % der Rechnungssumme 
pro angefangenen Monat. Rechnungen mit Bankeinzug die nicht eingelöst werden 
erhöhen sich um die Bankspesen und die jeweilige Bearbeitungsgebühr.

VII. Eigentumsvorbehalt
1.  Alle von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämt-

lichen Forderungen unser Eigentum.
2.  Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang an den Fehl-

sichtigen zu veräußern. 
  Er tritt alle ihm aus der Weiterveräußerung der Ware gegen seine Abnehmer entste-

hende Forderung bis zur Höhe der noch uns gegenüber bestehenden Kaufpreis-
schuld an uns ab.

3.  Die Verpfändung oder die Sicherungsübereignung der nicht bezahlten Ware an Dritte 
ist unzulässig und uns gegenüber unwirksam.

4.  Der Käufer ist verpflichtet, uns von einer Pfändung oder einer Beschlagnahme der Vor-
behaltsware durch Dritte unverzüglich zu unterrichten. Er ist ferner verpflichtet, uns auf 
Verlangen Auskunft über den Bestand unserer Waren und über die an uns abzutreten-
den Forderungen zu informieren.

5.  Bei Verbindung, Vermischung oder Vermengung (§ 947, 948 BGB) mit anderen, nicht 
uns gehörenden Waren erwirken wir das Miteigentum an der neuen Sache nach dem 
Verhältnis des Wertes, der von uns gelieferten zu dem der anderen Ware zur Zeit der 
Verarbeitung.

  Die neue Sachlage gilt als Vorbehaltsweise im Sinne dieser Bedingungen.

VIII. Mängelrügen
  Erkennbare Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach 

Erhalt der Ware schriftlich anzuzeigen. Handgemalte Contactlinsen können nicht ge-
tauscht oder gutgeschrieben werden.

IX. Gewährleistung und Schadensersatz
1.  Handelsübliche oder geringfügige technische Abweichungen insbesondere in Quali-

tät, Farbe, Menge oder Gewicht gelten nicht als Mängel und lösen keinerlei Gewähr-
leistungsansprüche aus.

2.  Bei berechtigten Beanstandungen werden wir nach unserer Wahl kostenlos nachbes-
sern oder kostenlos Ersatz liefern. Ein Wandlungs- oder Minderungsanspruch ist nur 
gegeben, wenn nach Prüfung Nachbesserung oder Ersatzlieferungen nicht erfolgen 
können.

  Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen unmittelbarer oder mittelbarer 
Schäden, die auf leicht fahrlässigen Verletzungen unserer vertraglichen Verpflichtun-
gen beruhen, sind ausgeschlossen.

  Schadensersatzansprüche des Käufers wegen Verzuges oder Unmöglichkeit sind 
außer im Falle des groben Verschuldens der Höhe nach auf den Kaufpreis des verzö-
gerten oder ausgebliebenen Teils unserer Lieferung beschränkt.

3.  Wir sind nicht verpflichtet, Ware, die uns der Käufer ohne unsere Zustimmung zurück-
schickt, an ihn zurückzusenden, oder für ihre Aufbewahrung zu sorgen.

4.  Rücksendungen sind gebührenfrei zu veranlassen.
5.  Schadensersatz oder Gewährleistungsansprüche scheiden aus, wenn die in Auftrag 

gegebenen Linsen ohne typspezifische Anpasslinsen bestellt worden sind.

X. Patentverletzung
  Wird die Ware in vom Besteller besonders vorgeschriebener Ausführung (nach 

Zeichnung, Muster oder sonstigen bestimmten Angaben) hergestellt und geliefert, 
so übernimmt der Besteller die Gewähr, dass durch die Ausführung Rechte Dritter, 
insbesondere Patente, Gebrauchsmuster oder sonstige Schutz- und Urheber-Rechte 
nicht verletzt werden.

  Der Besteller ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen Dritter, die sich aus einer Ver-
letzung ergeben, freizustellen.

XI. Erfüllungsort und Gerichtsstand
1.  Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Au bei Freiburg.
2.  Ist der Käufer Vollkaufmann, so ist der Gerichtsstand für alle unmittelbar oder mittelbar 

aus diesen Geschäftsbedingungen entstehenden Streitigkeiten das Amtsgericht Frei-
burg zuständig.

XII. Schlussbestimmungen
1.  Sollten einer oder mehrere der vorstehenden Paragraphen unwirksam sein oder wer-

den, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht betroffen.
  Die unwirksame Bestimmung ist vielmehr umzudeuten, dass der mit ihr verfolgte 

Zweck, soweit gesetzlich zulässig, erreicht wird.
2.  Wir sind berechtigt, Daten, die zur Aufrechterhaltung und Ausführung der Geschäfts-

beziehung notwendig sind, unter Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetzes, 
zu verarbeiten. Zur Verfügung gestellte Anpasssätze bleiben Eigentum des Lieferanten.


